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 Veröffentlicht am 05.08.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §23 Abs1;

UStG 1972 §2 Abs3;

Rechtssatz

Ausführungen zum Vorliegen eines Scheingeschäftes, wenn es zwar der Wille einer Gemeinde ist, den Sportvereinen

ein Sportzentrum unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, sie jedoch, um den Vorsteuerabzug nicht zu verlieren, die

Konstruktion gewählt hat, Mietentgelte zu vereinbaren, die als Subventionen wieder zurückfließen.
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